
VERFAHRENSVERMERKE

KATASTERVERMERK
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 

.......................... und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege 
und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile 
geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit 
ist eindeutig möglich. 

...............................                                                                       .................................. 
                                                             Siegel                                 Öffentlich bestellter 
                                                                                                     Vermessungsingenieur

ABWÄGUNGSBESCHLUSS
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am ..................... den Beschluss über die 
vorgebrachten Anregungen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gefasst. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

SATZUNGSBESCHLUSS
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am ......................... den Bebauungsplan Nr. 5 
"Solarpark Gerswalde" gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Die Begründung mit Umweltbericht zur Satzung wurde mit Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom ........................ gebilligt.

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES ENTWURFS
Die Gemeindevertretung hat am .................. den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 
"Solarpark Gerswalde" mit Begründung, grünordnerischem Fachbeitrag sowie Umweltbericht 
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 5 "Solarpark Gerswalde" bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit grünordnerischem 
Fachbeitrag und Umweltbericht, hat gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ................. bis 
................... zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. 
Die öffentliche Auslegung ist am ........................ ortsüblich bekanntgemacht worden.

Den berührten Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom ......................... Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gerswalde hat die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 5 "Solarpark Gerswalde" gemäß § 2 Abs. 1 bis 4 BauGB am 23.03.2023 beschlossen.

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 
15.01.2025 bis 15.02.2025 durch Auslage. 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
die Nachbargemeinden sind am 10.01.2025 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet und 
zur Äußerung, auch im Hinblick auf Umfang und Detailierungsgrad der Umweltprüfung, 
aufgefordert worden.

 

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

AUSFERTIGUNGSVERMERK
Der Bebauungsplan bestehend aus Planzeichnung Teil A und textlichen Festsetzungen 
Teil B wird ausgefertigt.

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

INKRAFTTRETEN
Der Bebauungsplan Nr. 5 "Solarpark Gerswalde" wurde im Amtsblatt des Amtes Gerswalde 

Nr. ..../........... vom ................... in Kraft gesetzt.

In der Bekanntmachung ist die Stelle, bei welcher der Bebauungsplan während der 
Dienststunden auf Dauer von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt 
Auskunft zu erhalten ist, bekanntgemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 
BauGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB) gemäß § 44 Abs. 5 BauGB hingewiesen 
worden.

Der Bebauungsplan ist am .................... in Kraft getreten.

Gerswalde ......................                                                           ..............................
                                                                                                      Andreas Rutter 
                                                                                                        Amtsdirektor

GENEHMIGUNG
Gemäß § 10 Abs. 2 BauGB wurde die Genehmigung für den Bebauungsplan Nr. 5 "Solarpark 
Gerswalde" bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Textteil (Teil B) mit Schreiben 
des Landkreises Uckermark

vom .................... Az: ............................................. erteilt.

Prenzlau ......................                                                        ..............................
                                                                                            Landkreis Uckermark
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Teil A - Planzeichnung
Teil B - Textteil

Oktober 2025
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TEIL B  - TEXTTEIL
In Ergänzung der Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schrift oder Text gilt folgendes:

A) PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
     § 9 Abs. 1 BauGB, BauNVO 

1.   Art der baulichen Nutzung 
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 11 und 14 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Photovoltaik-Freiflächenanlage". 

1.1 In den Sondergebieten 1.1, 2 und 3 sind zulässig:
- die Errichtung und der Betrieb von freistehenden Solarmodulen mit einer Stahlträgerkonstruktion, welche ohne Fundamentierung 
  in den anstehenden Boden gerammt werden,
- die zum Betrieb der Anlage notwendigen technischen und baulichen Nebenanlagen, die für die Betreibung der Photovoltaik-
  anlagen erforderlich sind (Wechselrichter, Transformatorenanlagen, Kameramasten) und sonstige Nebenanlagen wie Zuleitungen 
  und Einfriedungen einschließlich Toranlagen, 
- Wege, welche dem Betrieb und der Unterhaltung des Sondergebietes dienen.

1.2 Im Sondergebiet 1.2 sind zulässig:
- die Errichtung und der Betrieb eines Batteriespeichersystems mit zugehörigen Nebenanlagen und Zuwegung.

2.   Maß der baulichen Nutzung
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 19 BauNVO)

Die maximal zulässige Höhe der Oberkante der baulichen Anlagen in Meter über dem unteren Bezugspunkt (BP) in den 
Sondergebieten 1 bis 3 beträgt:
- Solarmodule 2,50 Meter
- Kameramasten 7,00 Meter
- betriebstechnische Einrichtungen (z.B. Trafostation, Service- und Wartungseinrichtungen) 3,00 Meter
- Batteriespeichersystem 4,50 Meter
- Einfriedungen und Toranlagen 2,50 Meter.
Unterer Bezugspunkt ist der in der Planzeichnung eingetragene jeweils nächstgelegene Höhenbezugspunkt über Normalhöhennull 
(NHN) im Deutschen Haupthöhennetz DHHN 2016.

3.   Führung von Versorgungsleitungen 
     (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

4.   Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
      Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
      (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Versiegelungsanteil für die Fundamente der Modultische einschließlich Nebenanlagen der Photovoltaik-Freiflächenanlagen 
(Trafo, Wechselrichter) und des Batteriespeichersystems sowie der Anteil der Versiegelung für die Zuwegungen innerhalb der 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen darf insgesamt 5 % der Sondergebietsflächen nicht überschreiten. Bereits vorhandene Wege 
bleiben davon unberührt.

Zwischen der Geländeoberkante und der Unterkante der Module muss ein Mindestabstand von 0,80 m eingehalten werden.

Zwischen den Modulreihen ist ein Abstand von 4,90 Meter einzuhalten. Maßgeblich ist die jeweilige Außenkante der Solar-
module.

Vermeidungsmaßnahme VM1: Die im Plangebiet vorkommenden Hecken, Gebüsche, Gras- und Staudensäume sowie das 
Kleingewässer im Geltungsbereich 2 sind zu schützen und dürfen nicht überbaut oder beschädigt werden. Sie sind in der 
Planzeichnung als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Flächen E1 bis E6) festgesetzt.

Vermeidungsmaßnahme VM2: Um Kleintieren eine ungehinderte Nutzung und Wanderung der Anlagenflächen zu ermöglichen, 
sind Einfriedungen ohne Sockel zu errichten. Die Einfriedungen müssen eine Bodenfreiheit von mindestens 15 cm aufweisen. 
Um die Migration größerer Tiere zu ermöglichen, sind im Geltungsbereich 1 zwei 20 m breite Wanderkorridore (W1 und W2) 
als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.

Vermeidungsmaßnahme VM3: In den Sondergebieten 1.1, 2 und 3 sind alle Flächen, insbesondere auch die Flächen unter und 
zwischen den Solarmodulen, extensiv als Grünland, durch Mahd oder Beweidung zu nutzen. Ausgenommen hiervon sind die 
Standorte der technischen Anlagen und Nebenanlagen sowie für Wege. Die Herstellung des Extensivgrünlandes erfolgt nach der 
Errichtung der technischen Anlagen der Photovoltaik-Freiflächenanlagen, indem auf dem bisherigen Ackerland eine arten- und 
kräuterreiche Grünlandmischung angesät wird. Zur Einsaat des Grünlandes ist die Verwendung von Regiosaatgut (UG 22) mit 
einem Kräuteranteil von mindestens 30% festgesetzt (Pflanzliste 2). 
In gleicher Weise sind die größeren zusammenhängenden Flächen im Geltungsbereich 1, die nicht mit Anlagen überbaut werden, 
zu Extensivgrünland zu entwickeln (Flächen G1 bis G4). Sie sind als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft festgesetzt. Dieses Grünland ist extensiv zu pflegen und zu unterhalten. Die Nutzung ist dabei so zu 
organisieren, dass sich günstige Habitatbedingungen für möglichst viele Tierarten(gruppen) entwickeln. 

Folgende Nutzungsregelungen sind festgesetzt:

a) Es sind mindestens ein und maximal zwei Schnitte jährlich durchzuführen. Der erste Schnitt soll alternierend erfolgen und darf 
     nicht vor dem 1. August begonnen werden. Alternierend bedeutet, dass zunächst nur jede zweite Modulreihe gemäht wird; die 
     Mahd der verbleibenden Modulreihen erfolgt nach etwa zwei Wochen. Falls ein zweiter Schnitt erfolgt, ist dieser im Spätherbst 
     durchzuführen.
b) Bei allen Mahdnutzungen ist das Mahdgut zwingend zu entnehmen und darf nicht auf der Fläche verbleiben. Ein Mulchen der 
    Flächen ist nicht zulässig. Eine Beweidung mit Schafen, Ziegen oder Ponys ist zulässig.
c) Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie ein Flächenumbruch ist nicht zulässig.

Vermeidungsmaßahme VM4: Wege, Stellplätze und Zufahrten innerhalb des Plangebietes sind mit wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau herzustellen. Zulässig sind damit z.B. Pflaster mit mindestens 30 % Fugenanteil, Rasengittersteine, wassergebundene 
Decken oder Schotterrasen.

Vermeidungsmaßnahme VM5: Es sind die Bestimmungen der DIN 19639 (Ausgabe 09-2019), Nummer 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7 sowie 
6.4 während der Bauausführung einzuhalten. Alle temporär genutzten Flächen sind zu rekultivieren. 
Das Betanken/Befüllen von Baumaschinen und -fahrzeugen mit Treibstoffen sowie Schmier- und Betriebsmitteln während der 
baulichen Umsetzung der Planziele ist nur auf bereits versiegelten Flächen zulässig. Gleiches gilt für das Abstellen von 
Fahrzeugen und Maschinen. Ist dies nicht möglich, sind geeignete Auffangwannen unter den Fahrzeugen aufzustellen. Für den 
Havariefall sind geeignete Bindemittel vorrätig zu halten.

Vermeidungsmaßnahme VM6: Zur Vermeidung von Blendwirkungen auf Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 7318 sind 
entlang der südlichen Grenze des Geltungsbereichs 1 und der nördlichen Grenze des Geltungsbereichs 2 jeweils 10 m breite 
Heckenpflanzungen anzulegen (Flächen H3 und H4). 
Bis zum Erreichen der Sichtschutzwirkung der Gehölze, die ab etwa 2 m Wuchshöhe eintritt, sind die Einfriedungen gemäß der 
Darstellung in der Maßnahmenkarte des Umweltberichtes im Höhenbereich von 70 cm bis 200 cm über Gelände durch textile 
Einflechtungen, Matten oder Schattiernetze mit einem Schattiergrad von ≥80 % zu verblenden. Für die Verringerung der 
visuellen Fernwirkung sowie der zusätzlichen Verringerung von Blendwirkungen auf die Wohngebäude im Ort Pinnow sind jeweils
5 m breite Heckenpflanzungen entlang der östlichen und nordöstlichen Grenze des Geltungsbereichs 1 (Flächen H1 und H2) und 
entlang der östlichen Grenze des Geltungsbereichs 3 (Fläche H5) vorzunehmen.
Für die Pflanzung sind gebietsheimische Gehölze (Vorkommensgebiet Ostdeutsches Tiefland) der Pflanzliste 1 zu verwenden. 
Der Abstand der Pflanzreihen beträgt 1,5 m. Die 5 m breiten Heckenpflanzungen sind mit drei Pflanzreihen herzustellen. Breitere 
Heckenabschnitte sind mit mindestens 3 Reihen und in Abhängigkeit des Platzangebotes und des genannten Reihenabstandes 
mit zusätzlichen Reihen zu bepflanzen. Der Abstand der Heister in einer Pflanzreihe beträgt 6 m, der Abstand der Sträucher 
zueinander und zu den Heistern 1 m. Zwischen den Reihen sind die Pflanzen versetzt zueinander zu setzen, um einen möglichst
dichten Bestand zu erhalten.

Vermeidungsmaßnahme VM7: Für die Minderung der visuellen Wirkungen der Photovoltaik-Freiflächenanlagen auf das 
Landschaftsbild sind entlang der westlichen Grenze des Geltungsbereichs 1 (Flächen B1 und B2), der nordöstlichen Grenze der 
Geländessenke im Geltungsbereich 1 (Fläche B3), der südlichen und westlichen Grenze des Geltungsbereichs 2 (Flächen B4 
und B5) sowie der westlichen Grenze des Geltungsbereichs 3 (Fläche B6) artenreiche Blühstreifen anzulegen. Die Blühstreifen 
sind in einer Breite von mindestens 5 m und maximal 20 m anzulegen. Es ist Regiosaatgut aus dem Ursprungsgebiet 22 nach der 
Pflanzliste 2 zu verwenden. Die Blühstreifen sind zweimal jährlich (Ende Mai / Anfang Juni und Anfang bis Mitte September zu 
mähen). Jede Teilfläche ist in zwei Schritten zu mähen, wobei zwischen beiden Mähgängen einige Tage liegen sollen). 
Das Mähgut ist abzufahren.

Um das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu vermeiden, sind nachfolgend aufgeführte Maßnahmen zwingend 
umzusetzen:

Artenschutzmaßnahme VA1: Die äußeren Grenzen der überbaubaren Flächen sind deutlich im Feld zu markieren (Holzpflöcke, 
Bauzaun etc.). Die Verwendung von Warnband („Flatterband“) ist aus Gründen einer unbeabsichtigten Vergrämungswirkung von 
Brutvögeln zwischen 01.03. und 31.08. eines Jahres nicht zulässig. Mit der Maßnahme soll eine Flächeninanspruchnahme und 
ein baubedingter Habitatentzug bzw. eine Habitatschädigung über die notwendigen Flächen bzw. über das Plangebiet hinaus 
verhindert werden.

Artenschutzmaßnahme VA2: Zur Vermeidung von Konflikten mit brütenden Feldlerchen sind die Arbeiten zur Einrichtung des 
Solarparkes außerhalb der Brutzeit der Art (Anfang März bis Mitte August) zu beginnen. Sollte der Solarpark in mehreren 
Bauabschnitten hergestellt werden, gilt diese Regelung für jeden einzelnen Bauabschnitt. 
Die Arbeiten sind ohne längere Unterbrechungen (maximal eine Woche) durchzuführen, um eine zwischenzeitliche 
Revierbesetzung durch Feldlerchen zu vermeiden. Das Baufeld ist von der ökologischen Baubegleitung mindestens einmal 
wöchentlich auf mögliche Bruten zu kontrollieren. Sollte eine Brut festgestellt werden, sind die Arbeiten in einem Umkreis von 
100 m um das Nest einzustellen. Sie können erst nach Abschluss der Brut wieder aufgenommen werden.

Artenschutzmaßnahme VA3: Zum Erhalt geeigneter Feldlerchenhabitate sind in den Flächen F1 bis F5 mindestens 10 Meter breite 
Bereiche von jeglicher Überbauung freizuhalten. 
Die Flächen sind als Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (SPE-Flächen) festgesetzt 
und dürfen nicht eingefriedet werden.
Die sich auf diesen Bereichen entwickelnde Grünlandvegetation ist extensiv durch Beweidung oder durch eine extensive Mahd zu 
unterhalten. Die Mahd ist zweimal jährlich im Februar und ab dem 1. August eines Jahres durchzuführen. Die Höhe des Schnittes 
beträgt dabei im Sommer mindestens 20 cm, im Winter 10 cm.

Artenschutzmaßnahme VA4: Während der Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlagen ist eine ökologische Baubegleitung zur 
Kontrolle der Einhaltung aller artenschutzrechtlichen und landschaftspflegerischen Maßnahmen und zur zeitnahen Festlegung 
geeigneter Maßnahmen bei unvorhergesehenen Konflikten einzusetzen. 

Pflanzliste 1
Bäume (verschult, Heister, ohne Ballen, 150 – 200 cm)
Acer campestre – Feldahorn
Malus sylvestris – Wildapfel
Prunus avium – Vogelkirsche
Pyrus pyraster – Wildbirne
Sorbus aucuparia - Eberesche

Pflanzliste 2
Regiosaatgut Ursprungsgebiet 22 Feldraine und Säume (10% Gräser / 90% Kräuter und Leguminosen)

Sträucher (verschult, Sträucher, 100 – 150 cm)
Cornus sanguinea – Blutroter Hartriegel
Corylus avellana – Haselnuss
Crataegus monogyna – Eingriffliger Weißdorn
Crataegus laevigata – Zweigriffliger Weißdorn
Euonymus europaeus – Pfaffenhütchen
Prunus spinosa – Schlehe
Rhamnus cathartica - Kreuzdorn
Rhamnus frangula – Faulbaum
Rosa canina – Hundsrose
Rosa corymbifera – Heckenrose
Rosa rubiginosa – Weinrose
Rosa elliptica – Keilblättrige Rose
Rosa tomentosa – Filzrose
Sambucus nigra – Holunder
Viburnum opulus – Gemeiner Schneeball

B)  BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
§ 87 BbgBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

Einfriedungen 

Die Errichtung von Einfriedungen ist bis zu einer Höhe von 2,50 Meter über dem unteren Bezugspunkt (BP) zulässig. Unterer 
Bezugspunkt ist der in der Planzeichnung eingetragene jeweils nächstgelegene Höhenbezugspunkt über Normalhöhennull 
(NHN) im Deutschen Haupthöhennetz DHHN 2016. Die Errichtung eines Übersteigschutzes ist zulässig.

Einfriedungen sind als landschaftsbildgerechte und transparente Zäune in dezenten und matten Naturfarben wie z.B. braun und 
grün oder als Metallzäune zulässig. Als dezente und matte Naturfarben sind nach RAL-Farbsystem festgesetzt:

RAL 6002, RAL 6003, RAL 6005, RAL 6008, RAL 6009, RAL 6020, RAL 8000, RAL 8003, RAL 8007, RAL 8008, RAL 8011, 
RAL 8028.

Einfriedungen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.

C) HINWEISE 

1. Meldepflicht von Bodendenkmalen gemäß Brandenburgischem Denkmalschutzgesetz
Bei Funden im Zusammenhang mit Erdarbeiten (Bodendenkmale wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen oder z.B. 
Scherben, Knochen, auffällige Häufungen von Steinen, Steingeräte, Skelettreste) sind das Brandenburgische Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum - Referat Großvorhaben und die Untere Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Uckermark unverzüglich zu verständigen. Die Termine der Erdarbeiten in den ausgewiesenen Bodendenkmal-
vermutungsbereichen sind den Behörden zwei Wochen im Voraus mitzuteilen. Auf das Erfordernis der Einholung einer
denkmalschutzbehördlichen Erlaubnis wird hingewiesen.

2. Bei Bekanntwerden / Auffinden von Altablagerungen (schadstoffkontaminierte Medien) und/oder Auftreten von Verdachts-
momenten für das Vorhandensein von Schadstoffen im Boden, der Bodenluft oder im Grund-/Schichtenwasser ist das Landratsamt 
Uckermark, Umweltamt, Karl-Marx-Straße 1, 17291 Prenzlau unverzüglich zu informieren und die weitere Vorgehensweise 
abzustimmen.
 
3. Beim Auffinden von Munitionskörpern im Rahmen der Erschließung und Bebauung des Plangebietes ist umgehend die örtliche 
Ordnungsbehörde, die zuständige Polizei oder der Kampfmittelräumungsdienst zu benachrichtigen.

4. Die Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sind spätestens in dem auf 
den Beginn des Vorhabens folgenden Jahr abzuschließen.

5. Der bei Baumaßnahmen anfallende Oberboden ist zu sichern und wiederzuverwenden (gemäß DIN 18915 und ZTVLa-StB 99). 
Die Zwischenlagerung des Mutterbodens hat gemäß der DIN 19731 - Verwertung von Bodenmaterial - in trapezförmigen Mieten 
mit einer max. Höhe von 2 m zu erfolgen. Das Bodenmaterial ist vor Vernässung und Verdichtung zu schützen. Bei einer 
Lagerungsdauer über 6 Monate ist die Miete mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen.

6. Während der Bauarbeiten ist unnötiges Befahren, Lagerung von Fremdstoffen etc. insbesondere in der näheren Umgebung 
des Plangebiets zu vermeiden. Die Durchlässigkeit des gewachsenen Bodens ist nach der baubedingten Verdichtung 
wiederherzustellen.

7. Die Begründung dient der Darlegung des Bebauungsplanes.

8. Die DIN-Normen liegen in der Bauverwaltung Amt Gerswalde zur Einsichtnahme aus.

Gerswalde, den ...............                                                                                   ..............................
                                                                                                                               Andreas Rutter
                                                                                                                                 Amtsdirektor

ZEICHENERKLÄRUNG

Sonstiges Sondergebiet (SO)  § 11 BauNVO
Zweckbestimmung: Photovoltaik-Freiflächenanlage 

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft   § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

6. Sonstige Planzeichen

Bezeichnung der Flächen (Beispiel)

Kennzeichnung der Wildkorridore

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

195

7. Hinweise zur Planunterlage (§ 1 Abs. 1 und 2 PlanzV)Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:
Zufahrt

Flurstückgrenze; Flurstücknummer (Beispiel)

Flurgrenze

1. Art der baulichen Nutzung 
     § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 11 und 14 BauNVO

Grenzen der räumlichen Geltungsbereiche 1-3    
(es gilt jeweils die Innenkante der Linie)  
§ 9 Abs. 7 BauGB

Höhenbezugspunkt (Beispiel) über NHN 
im DHHN 2016 
Quelle: Landesvermessung und Geobasisinformation 
            Brandenburg (LGB)

2. Maß der baulichen Nutzung   
     § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 19 BauNVO

Einfahrtbereich

E1

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und 
    Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
    und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
     § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

W1 W2

79.58

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  
     § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO

4. Verkehrsflächen      § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung
Grundflächenzahl GRZ

GEMEINDE GERSWALDE 
BEBAUUNGSPLAN "SOLARPARK GERSWALDE"
Rechtsgrundlagen:

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des 
  Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 
  des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist
- Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 
  (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
- Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 
  2025 (BGBl. 2025 I S. 189) geändert worden ist
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch  Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
  2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist
- Bundes-Bodenschutz-Gesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
  25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist
- Bundes-Immissionsschutz-Gesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
  das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch 
  Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. August 2025 
  (BGBl. 2025 I Nr. 189) geändert worden ist
- Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023), vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt 
  durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geändert worden ist
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) vom 15. November 2018(GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 
  2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18])
- Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG)
  vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3], S., ber. GVBl.I/13 [Nr. 21]), zuletzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 24. Juli 2025
  (GVBl.I/25, [Nr. 17])
- Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (BbgUVPG) vom 10. Juli 2002(GVBl.I/02, [Nr. 07], S.62), zuletzt geändert 
  durch Artikel 4 des Gesetzes vom 9. Februar 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 6], S.22)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) vom 28. Juli 2009 (GVBl.I/09, [Nr. 15], S.358) , zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 6 des 
  Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S.79)
- Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) vom 2. März 2012 (GVBl.I/12, [Nr. 20]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
  24. Juli 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 17])
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), geändert durch Gesetz 
  vom 2. April 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 8])
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
  Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.9)

(Stand: 29.09.2025)

195

55

1

17

27

156

105

157

64

146

102

101
100

99

98

97

162

159

164

166

113

96

9594

93

237

122

26

34/1

34/2

180

126/2

127

56

4

34/4

34/3

158 160

130

129

128

179

18

144

142

145

116

119

139

118

92
91

90

89

88

87

86

141

32

155149

107

163

54

58

46

150

196
197

124/2

126/1

159

114

158

204

205 123

203

25

20

40

165

148

59

115

112

161

202

165

52

143

103

151

19

K 7318

153

164

162

198

201

200

57

152

194
199

Gemarkung 
Pinnow
Flur 2

Gemarkung 
Pinnow
Flur 1

5.00

10.00

5.00
5.00

5.0
0

5.00
10.00

5.00

5.0
0

10.00
5.00

10
.2

5
5.

00

10
.0

0
5.

00

10.005.00

5.00

5.
00

5.
00

9.
75

5.
00

15.00 5.00

5.00 5.00

5.00

5.00

25.00 10.00

5.00

20.00
5.00

5.00
38.95

5.00

20
.00

5.0
0

30.00

30
.0

0

30
.00

28
.0

0

30.00

30
.00

10.0012.00

10.00

10.00

22
.00

15
.00

10
.0

0

15
.0

0 20
.0

0

15.00

15.00

24.00 15.00

10.00

15.00
15.00

15.00
15.00

5.00 20.00

5.00

5.00 20.00
5.00

5.00

10.00

15.00

30
.0

0

5.
00

5.
00

25
.0

0

5.00
26.00

5.00

10.00
5.00

5.00 5.00

M

F

P

P

S

P

S

P

P

S

P
S

S

KW

S

S

S

84.44

89.27

88.46

91.60

85.57

83.06

83.92

83.78

83.11

81.14

88.47

78.87

81.34

78.64

77.06

77.93

83.03

84.31

84.41

81.03

76.30

74.76

76.94

83.40

80.73

81.93

82.31

84.32

81.60

83.50

83.48

83.22

85.96

80.03

75.89

80.97

83.75

82.56

81.76

80.57

83.67

82.01

77.85

83.86

81.48

81.05

84.44

82.30

83.64

80.69

80.28

87.31

81.96

82.31

82.80

80.24

82.30

81.69

79.84

82.70

80.80

80.63

82.26

81.06

84.07

86.47

81.86

83.62

85.11

81.47

78.56

82.86

81.89

80.14

80.20

80.92

81.80

85.02

83.68

83.12

81.67

79.91

78.36

80.43

80.51

80.97

79.73

79.80

83.99

80.19

81.23

82.79

85.65

84.00

83.05

78.39

77.73

79.58

79.18

79.32

81.22

79.49

81.60

81.73

82.69

85.51

83.29

80.87

91.38

87.40

87.73

87.02

87.69

82.76

85.68

86.53

86.05

85.68

83.57

87.77

85.57

86.55

84.98

83.64

85.41

84.66

82.89

81.57

86.56

78.41

82.06

74.550

75.40

82.13
81.69 84.48 84.51

76.32

76.51

79.58

78.21

84.48

84.93

84.100

82.16

80.71

85.27

84.370

81.45

79.31

77.75

78.16

79.87

81.24

81.62

81.01

78.85

82.32

79.21

74.37

77.38

80.38

80.63

83.59

81.32

84.42

82.56

78.34

73.87

75.33

78.94

80.42

79.35

78.67

82.30

81.26

81.00

71.87

74.46

74.53

75.48

78.71

80.83

75.31

76.43

80.49

70.57

71.200

74.47

78.49

78.73

79.82

69.53

70.23

77.70

69.37

71.81

76.43

76.97

79.41

80.80

80.90

69.03

69.28

71.77

75.00

69.78

79.90

79.83

80.65

78.86

68.14

68.41

72.51

73.71

77.02

79.92

79.08

76.41

68.55

67.60

68.37

65.29

70.66

72.68

72.59

76.39

77.25

71.55

72.79

72.22

72.92

72.57

69.99

71.47

71.30

71.97

72.38

71.85

68.95

68.92

70.75

70.42

70.48

70.63

70.17 66.89

66.90

67.88

66.18

67.34

64.82

62.34

61.50

62.97

61.12

61.20

60.77

57.19

56.75

58.78

53.60

55.76

47.58

80.55

81.41

82.26

81.40

77.160

75.11

74.77

76.54

79.50

78.110

72.33

77.75

78.91

76.250

73.77

74.47

75.21

75.40

75.57

73.81

75.53

71.88

76.31

74.12

72.80

73.19

75.52

75.70

74.43

73.89

68.05

73.22

70.50

73.04

72.16

73.77

70.72

67.27

65.19

67.04

64.58

64.28

63.10

62.83

65.69

61.73

60.16

69.72

55.39

55.41

54.98

68.85

69.72

52.71

52.15

55.70

63.99

67.46

67.72

49.96

49.62

52.63

57.35

60.17

62.47

48.12

51.42

52.55

73.07 72.89

68.50 67.62 67.77

60.74

75.53

75.91

77.23

75.86

76.88

76.48

77.82

74.46

78.58

76.01

77.73

75.47

78.54

74.28

77.85

78.10

74.02

75.15

75.32

73.08

72.41

73.30

68.36

67.20 62.45

64.06

63.90

61.17

59.27

79.74

77.57

69.52

66.67

74.93

75.76

75.56

74.33

85.39 86.40

76.33

75.72

77.43

80.08

81.53
83.54

83.9584.59

81.70

83.65

82.90

81.22

80.61

83.47

80.14

83.04

85.13

83.12

82.72

81.56

79.93

80.61

83.14 79.13

80.79

83.95

81.88

79.70

81.40

80.47

80.21

81.14

80.57

81.27 80.98

82.01

80.68

84.53

80.88 78.43

80.80

73.23

82.01

81.29

82.03

78.30

80.14

78.39
79.14

79.87

78.78

74.58 73.97

71.02

73.28
75.18

66.00

63.48

63.84

70.53

73.68

51.83

50.80

50.4954.76

53.43

57.50

51.96

55.18

55.98

65.20

52.25

56.37

54.93

67.7268.42

68.79

71.07

70.67

63.92
65.68

72.17
68.21

67.27
70.25

69.49
69.34

72.39

71.99

71.97 70.61

63.58
60.73

60.89
63.02

52.11

54.23
51.02

51.15

49.02

71.53

73.75

73.17

74.18
73.51

74.66

78.78

79.48

79.96

85.13

80.50

84.4786.71

84.36
78.27

76.85
77.9882.55

85.38

86.42

86.72

87.60

86.80

85.30
82.20

90.64

76.670

72.31

73.8175.19

75.08

77.20

83.57

80.44

82.12

81.89

82.89

81.09

80.77

84.05

73.54

80.94

76.64

69.12
64.47

67.24

69.05

70.03

71.34

51.62

47.46

70.35

66.57
65.19 64.23

65.04

58.06

58.34

75.65

73.39

78.13

81.34

81.11

70.67

85.18

81.06

77.57

75.68

82.79

79.23

88.12

SO 1.1
"PHOTOVOLTAIK-

FREIFLÄCHENANLAGE"

SO 1.1
"PHOTOVOLTAIK-

FREIFLÄCHENANLAGE" SO 1.1
"PHOTOVOLTAIK-

FREIFLÄCHENANLAGE"

SO 1.2
"PHOTOVOLTAIK-

FREIFLÄCHENANLAGE"

SO 2
"PHOTOVOLTAIK-

FREIFLÄCHENANLAGE"

SO 3
"PHOTOVOLTAIK-

FREIFLÄCHENANLAGE"

GRZ 0,6

GRZ 0,6

GRZ 0,6

GRZ 0,6

GRZ 0,6

GRZ 0,6

E3

E4

G1

G1

G3 G4

H2

F1

F2

F3

F4

F5

E2

F1

H1

H4

B6

H3

B3

W2

E6

B4

W1

H3

E5

B5

H3

G2

B2

B2

E1

E1

B1

B1

B4

B1

H5

0 200100 250 m15050

H/B = 750 / 1250 (0.94m²) Allplan 2024

ÜBERSICHTSLAGEPLAN   unmaßstäblich

BUCHHOLZ

PINNOWGeltungs-
bereich 1

Geltungs-
bereich 2

Geltungs-
bereich 3

Plangrundlage: GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0

Quelle: Google Earth 2024

Grenze der räumlichen Geltungsbereiche 1-3

TEIL A - PLANZEICHNUNG


